
Marktgemeinde: OBERVELLACH

KUNDMACHUNG

über  die

Ausschreibung  der  Wahl  zum  Nationalrat

Gemäß  Eg 1 Abs.  3 der  Nationa!rats-Wahlordnung  1992  -  NRWO  wird  hiermit  die  Verordnung

der  Bundesregierung  über  die  Ausschreibung  der  Wahl  zum  Nationa)rat,  BGBI.  Il Nr. 169/2024,

bekanntgemacht.

Die Verordnung  der  Bundesregierung  hat  folgenden  Wortlaut:

,Verordnung  der  Bundesregierung  über  die  Ausschreibung  der  Wahl  zum  Nationalrat,  die  Festset-

zung  des  Wahltages  und  des  Stichtages

Aufgrund  des  61  Abs.  2 der  Nationa1rats-Wahlordnung  1992  -  NRWO,  BGBI. Nr. 471,  zuletzt  geän-

dert  durch das Bundesgesetz  BGBl I Nr. 130/2023,  wird verordnet:

§ 1. Die Wahl  für  den  Nationalrat  wird  ausgeschrieben.

E) 2. Im Einvernehmen  mit  dem  Hauptausschuss  des  Nationalrates  wird  a1s Wahltag  der

29.  September  2024

festgesetzt.

§ 3. Als  Stichtag  wird  der  9. juli  2024  bestimmt."

Kundmachung

angesch1agen  am

abgenommen  am

Für den Bürgermeister:

Kundmachung  (Ausschreibung  Nationakatswahl)  -  NRW24  (NX 200)


